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Berücksichtigung von
abgestimmten
Verrechnungspreisen (APA) bei
der Zollwertbestimmung

Nach der Rechtsprechung des EuGH (Urteil Hamamatsu Photonics
Deutschland vom 20. Dezember 2017, C-529/16) lassen es die Art. 28 bis
31 ZK nicht zu, als Zollwert einen vereinbarten Transaktionswert
zugrunde zu legen, der sich teilweise aus einem zunächst in Rechnung
gestellten und angemeldeten Betrag und teilweise aus einer
pauschalen Berichtigung nach Ablauf des Abrechnungszeitraums
zusammensetzt, ohne dass sich sagen lässt, ob am Ende des
Abrechnungszeitraums diese Berichtigung nach oben oder nach unten
erfolgen wird. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen
Urteil entschieden.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/233914/
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Sachverhalt

Die Beteiligten streiten über die Erstattung von Zoll und über den Zollwert von Waren, die von Oktober 2009

bis September 2010 eingeführt wurden.

Die Klage vor dem Finanzgericht München hatte keinen Erfolg.

Entscheidung des BFH

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision als unbegründet

zurückgewiesen.

Nach der Rechtsprechung des EuGH (Urteil Hamamatsu Photonics Deutschland vom 20.Dezember 2017,

C-529/16) lassen es die Art. 28 bis 31 ZK nicht zu, als Zollwert einen vereinbarten Transaktionswert

zugrunde zu legen, der sich teilweise aus einem zunächst in Rechnung gestellten und angemeldeten Betrag

und teilweise aus einer pauschalen Berichtigung nach Ablauf des Abrechnungszeitraums zusammensetzt,

ohne dass sich sagen lässt, ob am Ende des Abrechnungszeitraums diese Berichtigung nach oben oder

nach unten erfolgen wird. 

Dies gilt auch für die Wertermittlung nach der Schlussmethode gemäß Art. 31 ZK. Denn steht im Zeitpunkt

der Annahme der Zollanmeldung nicht fest, ob am Ende des Abrechnungszeitraums überhaupt eine

Berichtigung vorzunehmen sein wird und ob, falls dies der Fall ist, die Berichtigung nach oben oder nach

unten zu erfolgen hat, dann ist ein demzufolge erst noch zu ermittelnder Warenwert im Zeitpunkt der

Annahme der Zollanmeldung nicht i.S. von Art. 8 Abs. 3 des Übereinkommens zur Durchführung des Art. VII

des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens von 1994 quantifizierbar.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 17. Mai 2022 (VII R 2/19), veröffentlicht am 29. September 2022.
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